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VERORDNUNG ZU DRITTSTAATLICHEN SUBVENTIONEN 

WIE WIRD SICH DIE NEUE VERORDNUNG AUF DEN MARKT FÜR M&A UND GEBOTE BEI 
ÖFFENTLICHEN AUSSCHREIBUNGEN AUSWIRKEN UND DIESEN VERÄNDERN? 

 

 
I. WAS IST DIE FSR-VERORDNUNG? 
 

Am 12. Januar 2023 ist die Verordnung (EU) 

2022/2560 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 14. Dezember 2022 über den 

Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Sub-

ventionen (nachfolgend: die „FSR-Verord-

nung“) in Kraft getreten.  

 

Die FSR-Verordnung, die ab dem 12. Juli 2023 

Anwendung findet, stattet die Europäische 

Kommission (nachfolgend: die „Kommission“) 

mit neuen Instrumenten aus, die eine Verzer-

rung des Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt 

(EU-Markt) durch „drittstaatliche Subventio-

nen“ verhindern, d. h. Subventionen, die von 

den Nicht-EU-Staaten den auf dem Binnen-

markt tätigen Unternehmen gewährt werden. 

 

Es ist zu erwarten, dass eine breite Auslegung 

des Begriffs „drittstaatliche Subventionen“ in 

Kombination mit der Anwendung der FSR-Ver-

ordnung auf M&A-Geschäfte und Gebote bei 

öffentlichen Ausschreibungen den unfairen 

Wettbewerbsvorteil der Empfänger drittstaatli-

cher Subventionen verringern wird. 

 
II. WARUM IST DIE FSR-VERORD-
NUNG NÖTIG? 
 

Faire Wettbewerbsbedingungen auf dem Bin-

nenmarkt waren eines der wichtigsten Ziele in-

nerhalb der EU. Wettbewerbsverzerrungen auf-

grund von Subventionen, die von den EU-Mit-

gliedstaaten gewährt werden, haben nachteilige 

Auswirkungen auf den Binnenmarkt und unter-

graben das Hauptziel – die Realisierung eines 

echten Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt.  

 

Auf interner (EU-) Ebene werden solche Ver-

zerrungen durch umfassende Regeln zur Ge-

währung von staatlichen Beihilfen abgemil-

dert – nach EU-Recht unterliegen die von den 

EU-Mitgliedstaaten gewährten Subventionen 

strengen Regeln und Prüfungen. 

 

Diese Regeln begrenzen und mindern zwar ef-

fektiv unangemessene Verzerrungen des Bin-

nenmarktes, gelten jedoch nicht für drittstaatli-

che Subventionen, d. h. Subventionen, die von 

Nicht-EU-Staaten gewährt und nicht geprüft 

werden. 

 

Drittstaatliche Subventionen verschaffen ihren 

Empfängern einen unfairen Vorteil im Wettbe-

werb mit anderen Marktteilnehmern. So können 

beispielsweise die Empfänger drittstaatlicher 

Subventionen bei öffentlichen Ausschreibun-

gen bessere Angebote abgeben oder bei M&A-

Transaktionen attraktivere Finanzkonditionen 

anbieten. Dies kann eindeutig zu einer Unter-

bietung der Wettbewerber führen und den lang-

fristigen Wettbewerb innerhalb der EU verzer-

ren. 

 

Daher hat die EU angesichts der bevorstehen-

den wirtschaftlichen Turbulenzen und zur Be-

wältigung der Herausforderungen für die Wett-

bewerbsfähigkeit und Transparenz des Binnen-

marktes eine Verordnung verabschiedet (d. h. 

die FSR-Verordnung), die darauf abzielt, die 

Regulierungslücke in Bezug auf drittstaatliche 

Subventionen zu schließen, die Verzerrungen 

zu beseitigen und letztendlich die fairen Wett-

bewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt zu 

stärken. 
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III. WIE WIRD SICH DIE FSR-VER-
ORDNUNG AUF M&A-GESCHÄFTE 
AUSWIRKEN? 
 
Die FSR-Verordnung gilt für alle auf dem EU-

Markt tätigen Unternehmen, die von drittstaat-

lichen Subventionen profitieren, welche als di-

rekte oder indirekte „finanzielle Zuwen-

dung“ gelten, beispielsweise: 

• die Übertragung von Geldern oder Verbind-

lichkeiten, z. B. Kapitalspritzen, Zuschüsse, 

Darlehen, Darlehensgarantien, steuerliche 

Anreize, die Aufrechnung von Betriebsver-

lusten, Entschädigungen für von öffentli-

chen Behörden auferlegte finanzielle Belas-

tungen, Schuldenerlässe, die Umwandlung 

von Forderungen in Aktienkapital oder Um-

schuldungen; 

• der Verzicht auf anderweitig fällige Einnah-

men, z. B. Steuerbefreiungen oder die Ge-

währung von Sonder- oder Exklusivrechten 

ohne angemessene Vergütung; oder 

• die Bereitstellung oder der Kauf von Waren 

oder Dienstleistungen. 

Wichtig ist festzuhalten, dass solche drittstaatli-

chen Subventionen nicht prinzipiell verboten 

sind. Ihre Existenz löst jedoch bei Zusammen-

schlüssen eine zusätzliche Kontrollebene aus, 

d. h. bei M&A-Geschäften (Fusionen zwischen 

zwei oder mehr Unternehmen, Erwerb von Un-

ternehmen oder Vermögenswerten, Gemein-

schaftsunternehmen) und öffentlichen Aus-

schreibungen. 

 

Diejenigen M&A-Geschäfte, bei denen: 

• „mindestens eines der fusionierenden Unter-

nehmen, das erworbene Unternehmen oder 

das Gemeinschaftsunternehmen in der 

Union niedergelassen ist und in der Union 

einen Gesamtumsatz von mindestens 

500 Mio. EUR erzielt“ und 

• „Unternehmen in den drei Jahren vor Ver-

tragsabschluss, Veröffentlichung des Über-

nahmeangebots oder Erwerb einer die Kon-

trolle begründenden Beteiligung von Dritt-

staaten finanzielle Zuwendungen von insge-

samt mehr als 50 Mio. EUR erhalten haben“, 

unterliegen einer Anmeldepflicht bei der Kom-

mission.  

 

Nach Eingang der Anmeldung der Transaktion 

hat die Kommission 25 Werktage Zeit für eine 

Vorprüfung, auf die eine eingehende Prüfung 

des Geschäfts (Prüfungszeitraum von 90 Werk-

tagen) folgen kann, welche wiederum (unter be-

stimmten Umständen) um weitere 15 Werktage 

verlängert werden kann. 

 

Wichtig ist, dass die FSR-Verordnung eine 

„Stillhalteverpflichtung“ enthält, was bedeutet, 

dass im Zeitraum der Vorprüfung der Anmel-

dung das fragliche Geschäft nicht vollzogen 

werden darf. Wenn sich die Kommission ferner 

für die Durchführung einer eingehenden Prü-

fung entscheidet, verlängert sich die Stillhalte-

verpflichtung ebenfalls und das Geschäft darf 

erst nach Ablauf der auf die Eröffnung der ein-

gehenden Prüfung folgenden 90 Werktage voll-

zogen werden. 

 

Abhängig vom Ergebnis der Analyse erlässt die 

Kommission entweder: 

• den Beschluss, keine Einwände gegen die 

Transaktion zu erheben; 

• den Beschluss, die Transaktion vorbehaltlich 

bestimmter Verpflichtungen der Parteien des 

Geschäfts zuzulassen, welche das Ziel ha-

ben, die Verzerrungen des Marktes zu behe-

ben;  

oder 

• den Beschluss, eine Transaktion zu untersa-

gen, falls die Kommission zu dem Schluss 

kommt, dass eine drittstaatliche Subvention 

den Binnenmarkt verzerrt. 

 

Während die Umsatzschwelle (500 Mio. EUR) 

eher hoch ist, ist der Schwellenwert für finanzi-

elle Zuwendungen (50 Mio. EUR innerhalb der 

3 Jahre vor der Transaktion) relativ niedrig, ins-

besondere vor dem Hintergrund einer sehr brei-

ten Definition von „finanzielle Zuwendung“. 

Daher werden die Bestimmungen der FSR-Ver-

ordnung eine zusätzliche Prüfungsebene inner-

halb der Due-Diligence-Prozesse in Bezug auf 
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eine bestimmte Transaktion erforderlich ma-

chen und sowohl die Transaktionsdokumente 

als auch den Zeitplan für die Geschäfte beein-

flussen, die in den Geltungsbereich der FSR-

Verordnung fallen. 

 

IV. WAS IST MIT ÖFFENTLICHEN 
AUSSCHREIBUNGEN? 
 

Die Anmeldepflicht bei der Kommission gilt 

auch für bestimmte öffentliche Ausschreibun-

gen. Wenn ein bestimmtes Unternehmen inner-

halb der EU an einer öffentlichen Ausschrei-

bung teilnimmt, muss es dies bei der Kommis-

sion anmelden, wenn gemeinsam die folgenden 

Schwellenwerte erreicht werden: 

• der Auftragswert entspricht oder übersteigt 

250 Mio. EUR oder, im Falle einer in Lose 

aufgeteilten Ausschreibung, der Wert des 

Loses oder der Gesamtwert der Lose, für 

das/die ein Gebot abgegeben wird, ent-

spricht oder übersteigt 125 Mio. EUR; 

• der Bieter (einschließlich seiner Tochterge-

sellschaften und/oder Holdinggesellschaf-

ten) und seine an der gleichen Ausschrei-

bung teilnehmenden Hauptauftragnehmer 

(oder Lieferanten) haben in den drei Jahren 

vor der Anmeldung aggregierte drittstaatli-

che finanzielle Zuwendungen von mindes-

tens 4 Mio. EUR erhalten. 

Im Hinblick auf öffentliche Ausschreibungen 

führt die Kommission die Vorprüfung der An-

meldung innerhalb von 20 Werktagen durch 

und kann diese Frist um 10 Werktage verlän-

gern. Falls die Kommission beschließt, eine ein-

gehende Prüfung durchzuführen, muss diese 

Analyse innerhalb von 110 Werktagen ab dem 

Datum des Eingangs der vollständigen Anmel-

dung abgeschlossen werden. Wenn die Kom-

mission feststellt, dass die drittstaatlichen Sub-

ventionen den Binnenmarkt verzerren, wird die 

Kommission einen Beschluss erlassen: 

• die vom Bieter angebotenen Zusagen und 

Abhilfemaßnahmen anzunehmen und ver-

bindlich zu machen; 

• die Auftragsvergabe im Rahmen der Aus-

schreibung zu untersagen, falls der Bieter 

keine relevanten Zusagen anbietet oder falls 

solche Zusagen von der Kommission als un-

angemessen oder unzureichend erachtet 

werden. 

Wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, 

dass die drittstaatliche Subvention den Binnen-

markt nicht verzerrt, erlässt die Kommission 

den Beschluss, die Auftragsvergabe zu geneh-

migen. 

 

V. KANN DIE KOMMISSION IM  
RAHMEN DER FSR-VERORDNUNG 
WEITERE UNTERSUCHUNGEN 
DURCHFÜHREN? 
 
Die FSR-Verordnung umfasst auch eine „Sam-

melmaßnahme“, die es der Kommission ermög-

licht, von Amts wegen, alle potenziell verzer-

renden drittstaatlichen Subventionen zu prüfen.  

 

Es wird davon ausgegangen, dass drittstaatliche 

Subventionen, die in dem aufeinanderfolgenden 

Zeitraum von drei Jahren den Betrag von 4 Mio. 

EUR nicht überschreiten, den Binnenmarkt eher 

nicht verzerren. 

 
VI. WIE KANN MAN SICH AUF DIE 
FSR-VERORDNUNG  
VORBEREITEN? 
 
Unternehmen, die auf dem EU-Markt tätig sind, 

können und müssen sich auf die Anforderungen 

der FSR-Verordnung vorbereiten. 

 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 

Kommission von Amts wegen, ein Verfahren 

im Zusammenhang mit drittstaatlichen Subven-

tionen einleiten kann, könnte eine ordnungsge-

mäße Aufzeichnung und Sammlung von Infor-

mationen über den Umfang und das Ausmaß 

drittstaatlicher Subventionen erforderlich sein, 

selbst wenn ein bestimmtes Unternehmen nicht 

an einer öffentlichen Ausschreibung oder einem 

M&A-Geschäft teilnimmt. 

 

Unternehmen, die an öffentlichen Ausschrei-

bungen und M&A-Transaktionen teilnehmen, 

müssen zudem neue Anmeldepflichten und 

Stillhalteverpflichtungen berücksichtigen, die 

eine weitere Ebene an Verwaltungsarbeiten hin-

zufügen und sich auf den Zeitplan des entspre-

chenden Vorgangs auswirken.  
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KONTAKT 
 

Bulgarien: 

Cornelia Draganova  

Cornelia.Draganova@schindhelm.com 

 

China: 

Marcel Brinkmann  

Marcel.Brinkmann@schindhelm.com 

 

Deutschland: 

Christian Reichmann  

Christian.Reichmann@schindhelm.com  

 

Johannes Thoma 

Johannes.Thoma@schindhelm.com 

 

Frankreich: 

Maurice Hartmann  

Maurice.Hartmann@schindhelm.com 

 

Italien:  

Florian Bünger  

Florian.Buenger@schindhelm.com 

 

Österreich: 

Christina Hummer  

C.Hummer@scwp.com 

 

Polen:  

Tomasz Szarek 

Tomasz.Szarek@sdzlegal.pl  

 

Rumänien 

Helge Schirkonyer  

Helge.Schirkonyer@schindhelm.com 

 

Spanien:  

Axel Roth 

A.Roth@schindhelm.com 

 

Tschechien/Slowakei: 

Monika Wetzlerova  

Wetzlerova@scwp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkei: 

Senem Güclüer  

Senem.Gucluer@schindhelm.com 

 

Ungarn:  

Beatrix Fakó  

B.Fako@scwp.hu 
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